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  Nr. 
    (vom J+S-Amt 
    auszufüllen) 

     
  Vom J+S-Coach 3 Wochen vor Beginn an die kant. Amtsstelle für J+S zu senden: 

  zusammen mit sämtlichen Anmeldungen des Angebotes (Kurse und Lager)   Verband       
    (vom Coach 
    auszufüllen) 

 

VERBAND    UNTERVERBAND     VEREIN    SCHULE    GEMEINDE    KANTON    ANDERE    
 

 Angaben Organisation  keine Zahlung an Privatpersonen Inhaberadresse  
Name       PC-Kto./ 

Org.       
       Name/ 

Bank       

 

  Zwingend auszufüllen, falls Kontoinhaber 
nicht identisch mit der Organisation. 

Strasse/ 
Postfach       PLZ/ 

Ort       Name/
Inhaber       

PLZ/ 
Ort       PC-Kto./ 

Claring/Bank       PLZ/ 
Ort       

  Bank- 
konto         

 

 Angaben J+S-Coach Separate Zahlungsadresse nur für NG 3 möglich. Die Coachentschädigung der anderen 
Nutzergruppen wird automatisch an das Organisationskonto ausbezahlt.  

Pers-Nr.        keine Zahlung an Privatpersonen Inhaberadresse 

Name       PC-Kto./ 
Org.         Zahlung auf obiges Organisationskonto 

Vorname       Name/ 
Bank       Name/

Inhaber       

Strasse       PLZ/ 
Ort       PLZ/ 

Ort       
PLZ/ 
Ort       PC-Kto./ 

Claring/Bank         
AHV-Nr. 
(11 Ziff.)       Bank- 

konto         
 

Tel. 
Privat       Fax       E-Mail       

Tel.  
Geschäft       Mobile         
 

 Angaben Präsident(in) / Schulleitung  

Name       Tel. 
Privat       E-Mail       

Vorname       Tel. G/ 
Mobile         

 

Die Leiterpersonen sind auf der nächsten Seite aufzulisten. 
 

 
 

Die Nutzungsbestimmungen stützen sich auf die Verordnung über J+S (J+S V): 
 

1. Jugend + Sport und die nationalen Sport- und Jugendverbände mit ihren Vereinen sowie 
die Schulen fördern gemeinsam den Sport für Jugendliche und motivieren diese zu 
regelmässigem Sporttreiben. Diese Partnerschaft beruht gegenseitig auf Anerkennung, 
Vertrauen und Ehrlichkeit sowie auf fairer Einhaltung der aufgestellten Regeln. 

 
2. Die Vereine und Schulen betreiben im Rahmen ihrer Aktivitäten eine gezielte Jugend-

ausbildung. Als Organisatoren rekrutieren sie die zur Durchführung von Kursen und 
Lagern im Rahmen der Zielsetzung von J+S erforderlichen Leiterinnen und Leiter und 
sorgen für den Besuch einer entsprechenden Leiteraus- und Weiterbildung. 

 
3. Der Organisator bestimmt einen J+S-Coach und sorgt für den Besuch einer 

entsprechenden Aus- und Weiterbildung. Der J+S-Coach ist Verbindungsperson zu den 
kantonalen Amtstellen für J+S. Er vertritt den Organisator im operativen Bereich und ist 
für die Qualität und Nachhaltigkeit der vom Organisator angebotenen J+S-Jugendausbil-
dung verantwortlich. 

 
4. Der Organisator verwendet bei seinen Aktivitäten soweit möglich das J+S-Logo und stellt 

J+S als Partner dar.  
 
5. Die kantonalen Amtstellen für J+S, bzw. J+S Magglingen orientieren den J+S-Coach 

regelmässig über die J+S-Neuigkeiten. 
 

 
 

 
 
6. Der Organisator hat für die Durchführung von J+S-Angeboten Anspruch auf 

folgende Leistungen durch J+S: Aus- und Weiterbildung der J+S-Leiter und -
Leiterinnen sowie des J+S-Coaches; finanzielle Unterstützung der J+S-Kurse und -
Lager sowie für den J+S-Coach; z.T. J+S-Leihmaterial.  

 
7. Der J+S-Coach meldet das J+S-Angebot seiner Organisation mittels offiziellem 

Formular mindestens 3 Wochen vor Beginn bei der kantonalen Amtstelle für J+S 
(bzw. bei J+S Magglingen) an. 

 
8. Der J+S-Coach reicht die Abrechnung innert 30 Tagen nach Kurs-/Lagerende bei 

der kantonalen Amtstelle für J+S (bzw. bei J+S Magglingen) ein. Bei Nichteinhalten 
dieser Frist kann J+S Magglingen den Beitrag verweigern. Die Auszahlung der 
Entschädigung erfolgt ca. 6 Wochen nach Einreichung der Abrechnung.  

 
9. Das Auslösen von J+S-Leistungen durch falsche Angaben des Organisators hat 

die sofortige Auflösung der Zusammenarbeit mit J+S zur Folge und führt zu 
Sanktionen gegen den Organisator und allenfalls auch gegen den J+S-Coach/J+S-
Leiter. 

 
10. Ergänzend gelten die Weisungen für die Jugendausbildung. 
 

 
 
Mit der Unterzeichnung dieser Bestimmungen anerkennt der Organisator deren Gültigkeit und verpflichtet sich zu ihrer Einhaltung. 
 
 
 
 
 
........................................................... 

Präsident(in) / Schulleitung: 
 
 
 
............................................................. 

J+S-Coach: 
 
 
 
............................................................. 

(Stempel) (Datum, Unterschrift) (Datum, Unterschrift) 
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Name der Organisation       
 

 
 

Angaben J+S-Leiterinnen und J+S-Leiter 

Nr. Pers-Nr.  Name  Vorname PLZ Ort  AHV-Nummer (11 Ziffern) 
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